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f Friedrich von Wyss.

Das erste Blatt des neuen Bandes gebührt dem

Andenken an Friedrich von Wyss, der am 29. November

1907 fast neunzigjährig sein reiches Leben beschlossen

hat. Mit ihm ist der letzte noch übrig gebliebene der

vier unter sich treu verbundenen Freunde

dahingeschieden, die im Jahre 1852 die Zeitschrift für
schweizerisches Recht gegründet haben: Fr. Ott,

D. Rahn, J. Schnell und Fr. von Wyss.

Wenn wir jetzt rückschauend die ersten zwanzig
Bände der Zeitschrift durchmustern, so staunen wir
über die darin enthaltene Fülle geistiger Arbeit, die

dem Namen Friedrich von Wyss einen der ersten

Ehrenplätze unter den deutschen Rechtshistorikern

zuweist. Von den zahlreichen Abhandlungen, die er

in der Zeitschrift veröffentlicht hat, sind beinahe alle

ausgesprochen rechtsgeschichtliche Untersuchungen,

und auch in den wenigen, die aktuellen Fragen, wie

etwa der Reform des zürcherischen Givilprozesses

gewidmet sind, verläugnet sich in keiner Weise der

historische Sinn und das dem Verfasser innewohnende

Bedürfnis der Anknüpfung des Neuen an das Alte

und der Feslhaltung der Continuität der Rechtsentwicklung,

des organischen Wachstums der Rechts-



institutionell aus veralteter Fassung in die den neuen Bedürfnissen

gerecht werdenden Formen und den ihnen

angemessenen Inhalt,

Aber auch die spezifisch rechtsgeschichtlichen Arbeiten
laufen auf das geltende Recht aus und wollen zu klarem
Verständnisse bringen, was jetzt besteht, dadurch dass der Boden,

aus dem es erwachsen ist, die Wurzeln, die es im Volksleben

festhalten, die neuen Keime, die der Entwicklung fähig sind,

geprüft und gewertet werden und das Abgestorbene abge-

stossen wird.

Unter diesem Zeichen war ja die Zeitschrift begründet
worden. J. Schnell hatte in seinem schönen Vorwort „über
die Aufgabe dieser Zeitschrift", das dem ersten Band an die

Spitze gestellt war, die warmherzigen Worte gesprochen:

„Weil uns die Aufgabe besteht, das Recht anzuschauen, indem

wir es üben, und es zu üben, indem wir es anschauen und

prüfen, so werden wir weder seine Vergangenheit übersehen

dürfen, noch seine Zukunft gleichgültig achten. In dem

Gedränge, das wir Leben nennen, bewegen wir uns unaufhörlich,
ohne es über dem Stossen von rechts und von links mehr zu

bemerken, auf dem Boden der Vergangenheit. Und so wenig

jener Antäus des Alterthums Kraft hatte, wenn seine

Fusssohlen die Erde unter sich verloren, so wenig werden wir
im Recht jemals gedeihen, wenn wir es versäumen zu prüfen,

wie und warum es so und nicht anders ist und wurde."

Wie das gemeint und wie es zu verwirklichen war.

zeigte sofort Friedrich von Wvss durch seinen in demselben

ersten Bande erscheinenden Aufsatz über die schweizerischen

Landgemeinden, in welchem durch eine meisterhafte geschichtliche

Darstellung die damals vielfach noch recht verwickelten

Gemeindeverhältnisse mit ihren Realgemeinden u. s. w. klar



gestellt und die Wege zur Lösung der gesetzgeberischen

Aufgaben bezeichnet wurden. Man kann sagen, dass wie hier

zum erstenmale diese Verhältnisse gründlich beleuchtet worden

sind, so auch bis auf den heutigen Tag diese Abhandlung
noch die Grundlage bildet, deren Studium keiner entbehren

kann, der über die Gemeindezustände in der Schweiz sich

unterrichten will.

Von seinen übrigen Abhandlungen ist wohl die

hervorragendste die des 18. Bandes über die freien Bauern,

Freiämter, Freigerichte u. s. w., die ein klassisches Meisterstück

genannt werden darf und die auf analoge Erscheinungen in

Deutschland, an denen sich die deutsche Rechtswissenschaft

gerade gegenwärtig wieder abmüht und herumstreitet, helle

Streiflichter zu werfen vermag.

Wie diesen rechtshistorischen Bestrebungen der Boden

bereitet war durch die Rechtsgeschichten von Zürich, Luzern

und der schweizerischen Demokratien, die Bluntschli, v. Segesser

und Blumer geliefert hatten, so wirkten auch sie wieder

anregend auf jüngere Mitarbeiter, und es war eine schöne Frucht
der Betätigung unseres Friedrich von Wyss an der Zeitschrift,
dass manche tüchtige Kraft aus den verschiedensten Gegenden

unseres Landes dadurch veranlasst wurde, in gleichem Sinn

und Geist sich der Erforschung des Rechtes zu widmen und

ihre Ergebnisse der Zeitschrift zur Verfügung zu stellen.

Heute, da das sehnlich erstrebte Ziel eines einheitlichen

schweizerischen Civilgesetzes erreicht ist, mag Viele der

Gedanke beschleichen, dass jetzt Besseres zu tun sei als

rechtsgeschichtliche Studien zu treiben, dass jetzt die dogmatische

Bearbeitung des neuen Gesetzes die Aufgabe bilde, der sich

der schweizerische Jurist zu widmen habe. Gewiss wird das

die nächste und mehr oder weniger begreifliche Wirkung des



Civilgesetzbuches sein. Aber ebenso gewiss ist, dass wenn
diese dogmatische Arbeit die Brücken, die sie mit der

Rechtsgeschichte verbinden sollten, abbricht, sie zu einer

Buchstabeninterpretation und dürren Scholastik herabsinkt, in der Bechts-

wissenschaft und Rechtspflege verknöchern und zur Plage

werden. Wer den Geist des Gesetzes verstehen und beherrschen

will, der muss das geschichtliche Werden, den Boden, aus dem

es erwachsen, kennen. Dafür wird immer Friedrich von Wyss
ein leuchtendes Vorbild bleiben.
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